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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über interna
tionales Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen Wirtschafts
raum geändert wird; 
Begutachtungsverfahren. 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, gemäß einer Entschließung des 

Nationalrates den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über in

ternationales Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen Wirtschaftsraum geän

dert wird, samt Erläuterungen in 25-facher Ausfertigung mit dem Ersuchen um Kennt

nisnahme zu übersenden. 

Die im Begutachtungsverfahren befaßten Stellen wurden um Stellungnahme bis 

11.3.1994 

ersucht. 

20. Jänner 1994 

Für den Bundesminister: 

TADES 
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JMZ 30.038/2-1 9/94 

Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 

Internationales Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen 

Wirtschaftsraum geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des Bundesgesetzes über 

internationales Versicherungsvertragsrecht für den 

Europäischen Wirtschaftsraum 

Das Bundesgesetz über internationales Versicherungsvertragsrecht für den Eu

ropäischen Wirtschaftsraum, BGBI. Nr. 89/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Z 2 Iit. c hat zu lauten: 

"c) er sich auf ein in der Anlage B zu diesem Bundesgesetz angeführtes beson

deres Risiko bezieht." 

2. In der Überschrift der Anlage B hat das Klammerzitat zu lauten: 

"§ 5 Z 21it. c und § 9 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes". 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1.7.1994 in Kraft. 

DU27.SAM 
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JMZ 30.038/2-1 9/94 

V o r b l a t t  

Problem: 

Übernahme des gemeinsamen Rechtsbesitzstandes ("Acquis Communautaire") 

des Europäischen Wirtschaftsraums in die österreichische Rechtsordnung. 

Ziel: 

Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des Bundesgesetzes über internationa

les Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen Wirtschaftsraum, BGBI. Nr. 

89/1993, an den Art. 27 der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18.6.1992 zur Koor

dinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Aus

nahme der Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 

88/357/EWG (Dritte Richtlinie Schadenversicherung), ABI. EG Nr. L 228/1. 

Inhalt: 

Der Entwurf dehnt die bereits für die Transport- und Transporthaftpflichtrisiken 

bestehende freie Rechtswahl auf alle in der Anlage B des Bundesgesetzes über inter

nationales Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen Wirtschaftsraum angefüh

ren Risiken aus. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Der Gesetzesentwurf bewirkt keine finanziellen Aufwendungen des Bundes. 

Konformität mit EU-Recht: 

Der Entwurf trägt den im Bereich des Versicherungsrechts geltenden Rechts

vorschriften der Europäischen Union Rechnung. 

DU27.SAM 
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E r l ä u t e r u n g e n  

Allgemeiner Teil 

Die 2. Richtlinie 88/357/EWG des Rates vom 22.6.1988 zur Koordinierung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Le

bensversicherung) und zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien 

Dienstleistungsverkehrs sowie zur Änderung der Richtlinie 73/239/EWG (sog. 

2. Nichtlebens-RL) und die 2. Richtlinie 90/619/EWG des Rates vom 8.11.1990 zur Ko

ordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (Le

bensversicherung) und zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien 

Dienstleistungsverkehrs sowie zur Änderung der Richtlinie 79/267/EWG (sog. 

2. Lebens-RL) enthielten sehr detaillierte Vorschriften zum Internationalen Privatrecht. 

Sie brachten für Direktversicherungsverträge über Risiken, die im Gemeinschaftsgebiet 

belegen sind, ein einheitliches europäisches Kollisionsrecht . 

Zum Zweck der auf Grund des EWR-Abkommens, BGBI.Nr. 909/1993, erforder

lichen Anpassung des österreichischen Internationalen Privatrechts an diese Richtlini

en wurde das Bundesgesetz über internationales Versicherungsvertragsrecht für den 

Europäischen Wirtschaftsraum, BGBI. Nr. 89/1993, erlassen. Das Gesetz trat zugleich 

mit dem Abkommen über den Europäischen Wirschaftsraum am 1.1.1994 in Kraft (s. 

Z 24 der Kundmachung BGBI.Nr. 917/1993). 

Mittlerweile hat die Europäische Union zwei weitere Richtlinien erlassen, die 

das Versicherungsrecht betreffen. Es handelt sich um 

1. die Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18.6.1992 zur Koordinierung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Direktversicherung (mit Ausnahme der 

Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 

88/357/EWG (Dritte Richtlinie Schadenversicherung) und 

2. die Richtlinie 92/96/EWG des Rates vom 10.11.1992 zur Koordinierung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (Lebensversicherung) 

sowie zur Änderung der Richtlinie 79/267/EWG und 90/619/EWG (Dritte Richtlinie 

Lebensversicherung). 

Eine der beiden Richtlinien, nämlich die Dritte Richtlinie Schadenversicherung, 

enthält im Art. 27 eine Vorschrift zum Internationalen Privatrecht. Diese Bestimmung 

DU27.SAM 
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dehnt die Zulässigkeit der freien Rechtswahl auf alle "Großrisiken" im Sinne des Arti

kels 5 lit. d der eingangs erwähnten Richtlinie 73/239/EWG aus. Die freie Rechtswahl 

ist nun für alle Risiken zulässig, die in der Anlage B des Bundesgesetzes 

BGBI.Nr. 89/1993 als sog. "Besondere Risiken" aufgelistet sind. 

Nach Art. 57 der Dritten RL-Schadenversicherung haben die Mitgliedstaaten 

spätestens am 31.12.1993, die zur Anpassung der innerstaatlichen Rechtslage erfor

derlichen Vorschriften zu erlassen. Die Anpassungsvorschriften sind spätestens zum 

1.7.1994 in Kraft zu setzen. Da diese Richtlinie erst nach Schließung des EWR-Ab

kommens erlassen worden ist, ist sie noch nicht Bestandteil des EWR-Rechtsbesitz

standes. Sie wird aber über das im EWR-Abkommen vorgesehene Verfahren zur Im

plementierung von EG-(EU-)Rechtsakten, die nach dem 31.7.1991 geschaffen worden 

sind (Beschlußfassung im Gemeinsamen EWR-Ausschuß), für Österreich relevant 

werden. 

Besonderer Teil 

Zum Art. I 

Zur Z 1 {§§ 5 Z 2 lit. cl 

Nach § 5 Z 2 lit. c des in Rede stehenden Bundesgesetzes unterliegt der Ver

trag dem von den Parteien gewählten Recht, wenn er sich auf ein unter Z 4 bis 7, 11 

und 12 der Anlage A zu diesem Bundesgesetz angeführtes Transport- oder Transport

haftpflichtrisiko bezieht (es handelt sich dabei um die Versicherungszweige Schienen

fahrzeug-Kasko, Luftfahrzeug-Kasko, See-, Binnensee- und Flußschiffahrts-Kasko, 

Transportgüter, Luftfahrzeuge-Haftpflicht und See-, Binnensee- und Flußschiffahrts

Haftpflicht). In der auf "Besondere Risken" bezüglichen Anlage B des Bundesgesetzes 

scheinen diese Transport- und Transporthaftpflichtrisiken unter Z 1 auf. 

Mit § 5 Z 2 lit. c wurde der Art� 7 Abs. 1 lit. f der 2. Nichtlebens-RL 88/257/EWG 

(iVm Art. 5 lit. d sub i der 1. Nichtlebens-RL 73/23�/EWG) umgesetzt. 

Durch Art. 27 der 3. RL-Schadensversicherung wurde nunmehr die Zu lässigkeit 

der freien Rechtswahl auch auf diejenigen Risiken ausgeweitet, die in der Z 2 und 3 der 

Anlage B des Bundesgesetzes BGBI 89/1993 angeführt sind. Es sind dies die Kredit

und Kautionsrisiken nach Z 14 und 15 der Anlage A (Anlage B Z 2) und die Großrisiken 

nach Z 3, 8, 9, 10, 13 und 16 der Anlage A, sofern der Geschäftsumfang des 
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Versicherungsnehmers bestimmte näher umschriebene Grenzen überschreitet 

(Anlage B Z 3). 

Mit der vorgeschlagenen Neufassung des Art. 5 Z 2 lit. c wird diese durch den 

Art. 27 der 3. RL-Schadensversicherung vorgegebene Rechtsänderung umgesetzt. 

Zur Z 2 (Überschrift der Anlage B) 

Da auf die in der Anlage B angeführten Risiken nicht wie bisher nur im § 9 

Abs. 2, sondern auch in der vorgeschlagenen Neufassung des § 5 Z 2 lit. c Bezug ge

nommen wird, ist das Klammerzitat in der Überschrift der Anlage B entsprechend zu 

ändern. 

Zum Art. 11 

Der Artikel 11 sieht - entsprechend dem Art. 57 der 3. RL-Schadenversicherung -

als Tag des Inkrafttretens den 1.7.1994 vor. 

DU27.SAM 
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RAT 

RlOfI1lNIE 92/49/EWG DES RATES 

vom 18. Jwü 1992 

rar KoonIiaicruDs der Rechts- uad Vcrwal� für die Dirdcavcnidacr .... (mic 
Amn·hmc der Lcbcasvcnic:::h) sowie z:ur � der R.ic::bdiDiea 73/239/EWG UDd 

88/3S7/EWG (Dritte Ricbdiaic Sdu.dclll,uÄdIenID&> 

DER RAT DER EUROPAIscHE.N GEMEINSCHAFTEN-

gesüm auf den Vertrag zur Gründung der Europiischen 
W�nschalt, insbesondere auf Artikel 57 
Absatz 2 und Artikel 66, 

auf Vorschlag der Kommission (1), 

in Zusammenarbeit mit dem Europiischen Parlament (2), 

nach SttDI1fl8J\&hmc des Wirtschafts- und Sorialausschul
ses (1), 

in Erwipng nachstehender Gründe: 

(1) Der 8inncnmarb in der Dirdctversichcnmg (mit 
Ausnahme der l..cbensvusichc113) muß unter dem 
doppdtt:1I Gesichtspunkt der N�cit 
uad des freien � voUcndet 
wcrdc:a, um es den Vcnic.hcrunpuntt mit 
Sitz in der Gcmeimchaft zu erleichtern, in der 
GaMiasch.ft � Risiken zu dedcca. 

(2) Die Zweite Richdinic 88/357/EWG des Rates vom 

22. Juni 1988 zur Koordinicnmg der Rechts- und 
V crwaItungsYonchriftm für cfjc Dirclcncrsichcrung 
(mit Ausnahme der �) und zur 

EdeicbtaUDI der tatsic:hlichca AusObuns des freien 
Dicntdci.� towic %Ur Ändenmc der 

(1) All. Nt. C 244 _ 21. 9. 1990, S. 21, uod 
All. Nr. C 93 _ 13 . .c. 1"2, S. 1. 

(2) All. Nt. C " _ 1'. 3. 1"2. S. 91. UDd 
All. Nr. C ISO _ IS. 6. 1"2. 

(l) All. Nr. C 102 _ 11. ".1"1, S. 7. 

Richdinie 73/239/EWG (4) h.t dadurch in hohem 
Maße zur VcrwirlcJichuDl des Binacamarbcs in der 
Dirdctvcnicherun& (mit Ausnahme der Lebcnsvcni
cherung) bei«ctt"ICD, daß sie V cnichcrunpoch
mern, die aufgrund ihrer E�aft, ihrer 8ecku
Nng oder der Art des zu deckcndcn Rilikoc keinen 
besonderen Schutz: in dem Miqliedst.at benOOgm, 
in dem das Risiko bcJcsen ist, die uncingclchrlnktc 
Wahlfrcihcit auf einem �ichc:a V cnic:he
rungsmarlct ciarlumtt:. 

(3) Die Richtlinie 88/3571 E WG Itdlt folslich einen 
bedeutenden Abtduütt bei der Venc::hmclzung der 
eiaz.d ... dic:bea Mlrbe ZU einem ciahcidic:bea Bin
nenmarb dar: diaer Abechnitt muS durch weitere 
GcmeinlChaltsinstrumcnte UJlnzt wcrdeu, damit CI 

allen Versicherungsnehmern, unabhlacig von ihrer 
Eigmschaft, Ihrer Bedeutun& oder der Art der zu 

dedccudcn Risiken cnnöPcht wird, jeden V cnic:he
rer mit Sitz: in der Gemeinlchaft ZU wlhlea. der in ihr 
lCine Gesch1ftstI.eit im Rahmen der Ntedcrl ... 

sunp- oder der DicnstIcistunpf .wöbe, wobei 
ihnen � ein ansemeaecner Schutz: zu 
gewlhrleistca ist. 

(./j) Die vorüegenck Richdmie fügt sich in du gemein-
1Chaftlic:hc Normenwcrlc ein, das insbesondere mit 
der Enten Ricbdinic 73/239/EWG des Rates vom 
24. Juli 1973 zur Koordiaicnm& der Rechts- und 

(4) ABt Nr. L 172 vom". 7.1' •• , S. 1. Richtlinie ceJnden durch 
IM IUc:hditaie 90/6t1/EWC (ABI. Nr. L 330 � 29. 11. 
1990, S ..... ). 
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. L 228/16 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 11.8.92 

der Laufzeit allmählich verringert worden ist. Die 
zuständigen Behörden können die vorzeitige 
RüdczahlWl8 dieser Mind genehmigen. sofern 
der Antrag hierzu vom cminicrendcn Versiehe
rungsuntcmdu:ncn gcstdlt wird und dcs5cn Sol
vabilititsspannc nicht unter das gcfordcne 
Niveau sinkt; 

d) bei DarJchcn ohoe feste Laufzeit ist eine Kündi
gungsfrist von fünf Jahren vorzusehen, es sei 
denn. sie WC'I"dcn nicht längu- als Bestandteile der 
SoIvabilititsSpanoe angachen oder für ihre vor
zeitige RückuhlWl8 wird ausdrüclcJich die vorhe
rige ZusrimmWl8 der zustindigcn Behörden ver
langt. Im Ictttcrm Fall unterrichtet cUs Versiehe
runpunte:rDChmcn die zuständigen Behörden 
mindestens sechs Mocutc vor dnn vorgeschlage
nen Rückuhlungszcitpunkt, wobei es die tawch
liehe und die gdorderte SolvabilitätupanllC vor 
und nach der Rüchah.lung angibt. Oie zuständi
gen BcMrdcn gcnchmigrn die Rüduhlung nur. 
wenn die SolvabüititsSpannc des V crsicherungs
untemcbmcns nicht unter das geforderte Niveau 
abzusinken droht; 

e) die Darkhcnsverrinbarung darf keine Klauseln 
enth2ltcn. wonxh die Schuld unter anderen 
Umstindm als � Auflösung des Vcniche
rungsunternehmcns vor dem vCTrinbarten Rüde
uhlungstermin rücluahlbar wird; 

r. die Darkhensvcrcinbarung kann erst gcän<krt 
werden, wenn die zuständigen fkhörden erklärt 
haben, daß sie gegen die Änderung kei� Einwän
de: erhcbrn; 

WCTtpaptcrc mit unbestimmter laufzeit und sonstige 
Instrumente, welche die folgenden Bedingungen 
erfüllen, einschließlich anderer als der im vorher
gehenden �ankenstrich erwähnten kumulativen 
Vorzugsaktien bis zu einer Höchstgrenze von 50 
v.H. der Span� für den �mtbcrrag dieser Wert
papiere und dort genannten nachrangigen Darkhen: 

a) Sie können nicht auf Initiative des Inhabers bzw. 
ohne vorherige Genehmigung der zuständigen 
fkhönk zurückgezahlt werden; 

b) der Emissionsvertrag muß dem Versicherungs
unternehmen die Möglichkeit einräumen. die 
bhlung der Darkhcnszinsen zu verschieben; 

c) die Fonkrongen des Darkhensgebcrs an das V er
sKhaungsuntcmchmen müssen den Forderungen 
aller bevorrechtigten Gläubiger in vollem Umfang 
ruchgeordnct sein; 

d) in den Dokumenten, in denen die Ausgabe der 
Wertpapiere gcrcgdt wird, mull vorgesehen wer
den. cbß Verluste durch Schulden und nicht 
gcuhlte Zinsen ausgc:gl icht.:l werdC1l könnr-:. 
wobei dem Vcni.c:hcrungsuntcmchmen tcdoch 
gJcichzcitig die Fortsetzung scinct TitisJceit 
ermöglicht werden muß; 

e) es werden nur die tatsächlich gezahlten Beträge 
berücksichtigt ... 

Arti�d 25 

Spätestens drei Jahre nach dem Stichtag für die Umscnung 
dieser Richtlinie unterbreitet die Kommission dem Ver
sichcrungsausschuB einen Bericht über die NotwcndisJccit 
einer spätcrm Hannonisicrung der Solvabilitätsspannc. 

Arti�el 26 

Anikd 18 der Richtlinie 73/239/EWG erhält folgende 
Fassung: 

�Arti�eI18 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen keinerlei Vorschriften 
über die Anlage der Alcriva, soweit diese nicht zur 
Bedeckung der vcrsichcrungstcchnischen Rückstellungen 
nach Arrikd 15 dienen. 

(2) Vorbehaltlich des Anikds 15 Absatz 2. des Artikels 
20 Absätze 1, 2, 3 und 5 und des ArtiJcds 22 Absatz 1 
Ictttcr Unterabsatz sehen die Mitgliedstaaten davon ab. 
die freie Ve:rrugung über die beweglichen und die unbe
weglichen Vennögenswerte der zugelassenen Versiche
rungsuntemchmen zu beschränken. 

(3) Die Absätze 1 und 2 stehen den Maßnahmen nicht 
entgegen. die ein Mitgliedsta:n in seiner Eigenschaft als 
Eigentümer oder Gesellschafter eines Unternehmens zur 
Wahrung der Inter� der Versicherten zu treffen 

berechtigt ist." 

Kapitel 3 

Artikel 27 I 
f I 

.H 
IL Artikel 7 AbS2tz 1 Buchstabe f) der Richtlinie 88/357/ : : 

EWG erhält folgende Fassung: ,I ! . f Ii 
... f) In bezug auf die in Artikel 5 Buchstabe d) der 

I 
j ; 

Richtlinie 73/239/EWG genannten Risiken kön- ,j 
nen die V crtragspartcicn das anwendbare Recht l i ' 
frei wählen." 

Artikel 28 

Da Mitgliedstaat. in dem das Risiko belegen ist, darf den 
Versicherungsnehmer nicht daran hindern. einen Vertrag 
zu unterzeichnen. der mit einem gemäß Artikel 6 der 
Richtlinie i3/239/EWG zugelassenen Vasicherungsunur
nehmen abgeschlossen wurde, solange der Vertrag nicht im 
Widerspruch zu den in dem Mitgliedstaat. in dem das 
Risiko belegen ist. geltenden Rcchtsvorschriften des AJlge
meinintcrcsscs steht. 

Artiktl 29 

Die Mitgliedstaaten sehen Icei� Vorschriften vor. in denen 
eine vorherige Genehmigung oder eine systematische Ober-
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